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B3.4 Fahrradstationen auf Schulhöfen 

o 3.4.1 Liegt das schriftliche Einverständnis der Erziehungsberechtigten für dieses schulische Projekt vor? 

Wurden den Eltern Hinweise über angemessene Kleidung beim Radfahren, sicheres Schuhwerk sowie zum Fahrradhelm gegeben? 

Erläuterung Weitere Informationen 

Radwanderungen: 

 Sie benötigen in jedem Falle eine schriftliche Einverständniserklärung der Eltern! 

 Lassen Sie sich schriftlich bestätigen, dass das Kind sicher im Straßenverkehr fahren kann oder überzeugen Sie sich vor 
Antritt der Fahrt darüber!  

 Üben Sie vor Antritt der Fahrt das Fahren in einer Fahrradkolonne!  

 Sie sind für die Sicherheit der benutzten Räder verantwortlich! Überprüfen Sie diese vor der Fahrt (möglichst am Tag zu-
vor)! 

 Bestehen Sie in jedem Falle auf der Einhaltung der Helmpflicht!  

 Treffen Sie Absprachen mit der Schulleitung für den Fall, dass kein Helm vorhanden ist/das Fahrrad nicht verkehrstauglich 
ist oder Sie feststellen, dass der Schüler nicht straßenverkehrstauglich ist! 

 Suchen Sie Routen mit möglichst geringem Autoverkehr! 

 Passen Sie die Länge der Route an das Alter und das fahrerische Können der Schüler an! 

 Besprechen Sie vor Antritt der Fahrt die entsprechenden Punkte der StVO! 

 Sichern Sie die Schüler möglichst mit Warnwesten …ab! 

Geeignete Kleidung: 

 gut sichtbar: hell, möglichst reflektierend 

– winddicht und atmungsaktiv 

– feste Schuhe mit rutschfesten Sohlen guter Schutz für 
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3.4   Fahrradstationen auf Schulhöfen 

       3.4.1 Liegt das schriftliche Einverständnis der Erziehungsberechtigten für dieses schulische Projekt vor? 

                Wurden den Eltern Hinweise über angemessene Kleidung beim Radfahren, sicheres Schuhwerk sowie zum Fahrradhelm gegeben? 

Erläuterung Weitere Informationen 

Der Fahrradhelm: 

– Er soll leicht und bequem sein (Gewicht unter 500g), 

– fest sitzen (optimale Passform), 

– reflektieren 

– und bei Beschädigung oder nach einem Unfall erneuert werden. 

Geeignete Kleidung 

Der Fahrradhelm, ein guter Schutz für 

jedes Alter: 
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B3.4 Fahrradstationen auf Schulhöfen 

o 3.4.2 Befinden sich die Fahrräder in betriebs- und verkehrssicherem Zustand? 

Werden sie vor Fahrtantritt auf erkennbare Mängel geprüft und regelmäßig durch Sachkundige geprüft (Empfehlung mind. jährlich)? 

Erläuterung Weitere Informationen 
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3.4   Fahrradstationen auf Schulhöfen 

       3.4.2 Befinden sich die Fahrräder in betriebs- und verkehrssicherem Zustand? 

                 Werden sie vor Fahrtantritt auf erkennbare Mängel geprüft und regelmäßig durch Sachkundige geprüft (Empfehlung mind. jährlich)? 

Erläuterung Weitere Informationen 

Gemäß § 23 StVO ist immer derjenige verantwortlich, der mit dem Fahrrad fährt. Verantwortlich ist aber auch der Fahrzeughalter.  

Ist das Fahrrad nicht im vorschriftsmäßigen Zustand, darf der Halter gemäß § 31 Abs. 2 StVZO die Inbetriebnahme nicht anordnen 
oder wissentlich zulassen.  

Im Rahmen des Erziehungsauftrages sind also die Eltern für die Räder ihrer Kinder verantwortlich.  
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B3.4 Fahrradstationen auf Schulhöfen 

o 3.4.3 Wird die Größe des Fahrrades und Höhe des Sattels/ Lenkers der Körpergröße des Schülers angepasst? 

Erläuterung Weitere Informationen 

Sattelhöhe  

Eine einfache Methode zur Ermittlung der Sattelhöhe funktioniert folgendermaßen:  

Auf dem Rad sitzend stützt man sich seitlich an einer Mauer oder Wand ab. Die Fersen werden auf die Pedale gestellt und man tritt 
rückwärts. Dabei sollten sich die Knie völlig strecken, ohne dass man auf dem Sattel hin- und her rutschen muss, um das Pedal zu 
berühren. Die Einstellung wird mit den Schuhen durchgeführt, mit denen man normalerweise auch Rad fährt. Bei Rädern mit Rücktritt 
lässt man ein Pedal in unterer Stellung und prüft, ob das Bein gestreckt ist. Diese einfache Methode erlaubt auch eine grobe Anpas-
sung bei Klickpedalen, allerdings muss die so gefundene Position später gegebenenfalls nach Gefühl verändert werden. 

 

Lenkerhöhe  

Bei City-, Trekking- und Reiserädern befindet sich der Lenker höher als der Sattel. Diese rückenfreundliche Sitzposition erlaubt ein 
entspanntes, aber wenig aerodynamisches Fahren. Bei einer sportlichen und windschnittigen Sitzposition (Rennrad, MTB) ist der Len-
ker sogar wenige Zentimeter tiefer als der Sattel eingestellt. Besser jedoch befinden sich Sattel und Lenker auch hier auf gleicher Hö-
he, denn eine große Sattelüberhöhung belastet die Wirbelsäule und kann zu starken Rückenschmerzen führen.  

Klagen Schüler über Rücken- und Nackenprobleme, ist häufig diese Einstellung dafür verantwortlich. Bei einem traditionellen Vorbau 
löst man die Schraube im Schaft, schlägt diese mit einem Hammer ein, um die Klemmung zu lösen, justiert den Vorbau neu und zieht 
die Schraube wieder fest. Heute werden die Räder meist mit Ahead- Vorbauten aufgebaut, die sich nicht verstellen lassen. Hier kann 
der Vorbau allenfalls demontiert und umgedreht wieder montiert werden. Das bringt oft einige Zentimeter an Lenkerhöhe. Komfortabler 
ist ein verstellbarer Vorbau, der mit einer Inbusschraube in einem Gelenk verstellt werden kann. 
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B3.4 Fahrradstationen auf Schulhöfen 

o 3.4.4 Befindet sich das Übungsgelände getrennt vom Spiel-, Freizeit-, Verkehrs- und Parkplatzbereich? 

Erläuterung Weitere Informationen 

Auf Pausenhofflächen ist sicherzustellen, dass Schülerinnen und Schüler während der Schulzeit durch Kraftfahrzeuge nicht gefährdet 
werden können. 

Die Verkehrssicherheit auf Pausenhofflächen wird erreicht z.B. durch getrennte Anordnung von Pausenhof- und Parkflächen. 

Unvermeidbarer Verkehr ist z.B. durch Beschilderung auf Schrittgeschwindigkeit zu begrenzen. 
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B3.4 Fahrradstationen auf Schulhöfen 

o 3.4.5 Sind Bodenbeläge eben und die Wege so gestaltet, dass Stürze an Gebäude und Einrichtungen, in die Tiefe und gegen Glasflächen verhindert  

werden? 

Erläuterung Weitere Informationen 

Bodenbeläge von Aufenthaltsbereichen im Freien müssen auch bei Nässe rutschhemmende Eigenschaften besitzen und so 
beschaffen sein, dass Verletzungen bei Stürzen möglichst vermieden werden. 

Zur Erreichung des Schutzzieles sind Aufenthaltsbereiche am Gebäudeeingang mit festen und rutschhemmenden Bodenbelägen aus-
zustatten, die diese Eigenschaften auch bei Nässe behalten. 

Als Bodenbeläge eignen sich z.B. 

 Asphalt, 

 gesägte Natursteinplatten, 

 nicht scharfkantige Pflasterung, 

 Tennenbeläge. 

Nicht geeignete Bodenbeläge sind z.B. 

 polierte, versiegelte Steinplatten, 

 Waschbeton, 

 scharfkantige Pflasterung, 

 ungebundene Splitt-, Schlacken- oder Grobkiesbeläge. 

Arbeitshilfen 

 

 

 

 

 

 

Fundstellen 

DGUV Vorschrift 81 

DIN 58125 

 

 

 

 

Bezugsquellen 

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung 

DGUV Publikationen: www.dguv.de 

 

Staatliches Regelwerk 

BMJ-Startseite: www.juris.de 

BAuA: www.baua.de 

RiSU 
HessGISS 
 

 

http://www.dguv.de/
http://www.juris.de/
http://www.baua.de/


Hessisches Kultusministerium 
Arbeits- und Gesundheitsschutz in Schulen 
 

Detailinformation zur Gefährdungsbeurteilung 

 
Stand 2016 

1 
 

 

 

B3.4 Fahrradstationen auf Schulhöfen 

o 3.4.6 Sind Wegemarkierungen deutlich erkennbar und die Verkehrsfläche soweit erforderlich beleuchtet? 

Erläuterung Weitere Informationen 

Notwendige Verkehrswege im Freien müssen ausreichend beleuchtet sein: 

Notwendige Verkehrswege sind ausreichend beleuchtet, wenn z.B. Wegführung, Hindernisse und Treppen deutlich erkannt werden; 
hierfür sind als Nennbeleuchtungsstärke 5 lx nach DIN 5035-2, Tabelle 2, Ausgabe September 1990, ausreichend. 
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B3.4 Fahrradstationen auf Schulhöfen 

o 3.4.7 Sind die Schüler über das Verhalten im freigegebenen Übungs-/Verkehrsbereich gegenüber Fußgängern, anderen Radfahrern sowie Fahrzeugen  

unterwiesen? 

Erläuterung Weitere Informationen 

Der Unternehmer hat die Versicherten über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit, insbesondere über die mit ihrer Arbeit 
verbundenen Gefährdungen und die Maßnahmen zu ihrer Verhütung, entsprechend § 12 Abs. 1 Arbeitsschutzgesetz zu unterweisen; 
die Unterweisung muss erforderlichenfalls wiederholt werden, mindestens aber einmal jährlich erfolgen; sie muss dokumentiert wer-
den. 
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B3.4 Fahrradstationen auf Schulhöfen 

o 3.4.8 Ist für den Notfall Erste-Hilfe-Material verfügbar, ein Ersthelfer vorhanden und ein Notruf absetzbar?  

Liegen die aktuellen Notrufnummern am Telefon bereit? 

Erläuterung Weitere Informationen 

Mindestens ein Verbandkasten nach DIN 13 157 Typ C muss an einer zentralen, allen Hilfe Leistenden zugänglichen Stelle im Schul-
gebäude (z.B. Sanitätsraum, Schulsekretariat) bereitgehalten und je nach Verbrauch ergänzt werden 

In unmittelbarer Nähe der Meldeeinrichtung müssen die Namen der Ersthelferinnen/ Ersthelfer und der Orte, an denen sie möglicher-
weise zu erreichen sind, die Rufnummern der nächstgelegenen Arztpraxen, der Durchgangsärztin/des Durchgangsarztes, des Kran-
kenhauses, der Rettungsleitstelle, der Giftzentralen und der Taxizentrale verfügbar sein. 
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B3.4 Fahrradstationen auf Schulhöfen 

o 3.4.9 Gibt es für Fahrräder einfach zu bedienende und sichere Abstell- bzw. Unterstellmöglichkeiten?  

Sind diese ausreichend groß und bei Erfordernis beleuchtet? 

Erläuterung Weitere Informationen 

1. Aufstellung, Anordnung, Wartung, Sicherheit des Fahrradparkers 

 Aufstellanleitung (z.B. Ausführlichkeit oder korrekter Aufbau) 

 Seitenfreiheit, Zugänglichkeit (z.B. Mindestabstände) 

 Wartung (z.B. erforderlicher Umfang oder Witterungsschutz) 

 Sicherheit des leeren Fahrradparkers (z.B. Sichtbarkeit oder Verletzungsgefahr) 

 Festigkeit, Widerstand gegen mutwillige Beschädigung (z.B. Vandalismusprüfung, Stabilität oder Festigkeit) 

2. Benutzbarkeit des Fahrradparkers 

 Leichtigkeit des Ein- und Ausparkens (z.B. Kraft-, Zeitaufwand oder Komplexität) 

 Standfestigkeit der abgestellten Fahrräder (z.B. Positionssicherheit oder Beweglichkeit) 

 Schutz des Fahrrades (Beschädigung eigener und anderer Fahrräder) 

3. Diebstahlschutz 

 (z.B. Diebstahlsicherheit für Rahmen und ein Laufrad, Anschließmöglichkeiten oder Diebstahlmöglichkeit des Parkers) 
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